
Prozeßführung - Kl. 782

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer
die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

1. Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag
seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer und nur wegen
dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

2. Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden
Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die von diesem
mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit geschlossenen Ver-
gleiche als auch für sich verbindlich an.

3. Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs- oder
Revisionssumme nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer berechtigt
und auf Verlangen des führenden oder eines mitbeteiligten Versicherers
verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf
weitere Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird
diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 2 nicht.


